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war es meist möglich, bisher nicht erkannte Beweisführungs- 
möglichkeiten zu erschließen, die für den Abschluß des Opera
tiven Vorgangs unter Herauslösung des IM von entscheidender 
Bedeutung waren. Grundsätzlich sollte dieses Vorgehen auch 
praktiziert werden, wenn das Auftreten des IM als Zeuge in 
einem Strafverfahren nicht vermieden werden kann. Dazu sind 
im Abschnitt 4.2.3. orientierende Ausführungen gemacht.

Bedeutung erlangt die Wahrung der Einheit von Parteilichkeit, 
Objektivität, Wissenschaftlichkeit und Gesetzlichkeit darüber 
hinaus bei der Dokumentierur.g sowie bei der Bewertung der Er
gebnisse durchgeführter Einzslmaßnahmen sowie der operativen 
Bearbeitungsergebnisse als Ganzes.

j- ' n* *Insbesondere die Art und Weise der Erlängüng einzelner, später
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möglicherweise für die Beweisführung;* im Strafverfahren bedeut- 
samer Beweismittel muß exakt dokpm^ptiert werden. Es muß stets 
ein Nachweis darüber existieren, das MfS in den Besitz
der im Operativen Vorgang ausgewiesenen Beweismittel gekommen
ist. Die in den vorausgegghgenen Abschnitten dargestellten

*s-, -r fspäteren Erfordernisse d ^  strafprozessualen Verwendung von 
Beweismitteln müssen stark6r als bisher beachtet werden. 
Schriftliche Vermerke und jegliche sonstigen Veränderungen auf 
Originalbeweismitt-eln^sind unbedingt zu unterlassen. Bei der 
Bewertung der erärbelLteten Arbeitsergebnisse sollten die 
gleichen Prinzipien angewandt werden, wie sie in den vorange
gangenen Abschnitten der Forschungsarbeit für den Beweis
führungsprozeß in der Untersuchungsarbeit des MfS herausge
arbeitet und begründet wurden. Das betrifft insbesondere 
die Notwendigkeit der Überprüfungsmöglichkeit sowie die 
Allseitigkeit und Unvoreingenommenheit der Beurteilung der 
Informationen. Stets sind die den Verdächtigen be- und ent
lastenden Momente und Umstände zu beachten, immer sind alle 
objektiv vorhandenen Gegengründe in die Bewertung einzube
ziehen. Es muß darauf geachtet werden, daß die in Zwischen- 
und Abschlußberichten enthaltenen Schlußfolgerungen und Ein
schätzungen durch die erarbeiteten Ergebnisse des Operativen


